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Die BAG-SPNV ist die Interessenvertretung der Bestellerorganisationen:  Wir organisieren den Informationsaustausch 
zwischen unseren Mitgliedern, erarbeiten Konzepte für die Weiterentwicklung des SPNV, vertreten die Interessen der 
Aufgabenträger des SPNV gegenüber Politik, Öffentlichkeit, Verkehrsunternehmen und Verbänden und beraten den 
Bund, die Länder, Zweckverbände, Parlamente und Behörden zu allen Fragen des SPNV. 
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Berlin, 23.07.2008 
 

Privatisierung der Deutschen Bahn – Ende oder Begin n eines Projektes? 

Kaum ein Privatisierungsprojekt wurde so intensiv und leidenschaftlich diskutiert 
wie der geplante Börsengang der Deutschen Bahn AG. Mit dem gefundenen 
Kompromiss ist der Spagat zwischen Ausrichtung am Kapitalmarkt und staatlicher 
Daseinsvorsorge anscheinend gelungen. Doch ist er das wirklich? Mit den fol-
genden Forderungen macht die BAG-SPNV deutlich, dass noch viel Feinschliff 
nötig ist, um die politisch formulierten Ziele zu erreichen. 

 

Forderung 1: 

Der Bund muss seine Rolle als Träger von Gemeinwohl interessen aktiv 
wahrnehmen. 

Es besteht politischer Konsens, dass der Bund einen Einfluss auf die Eisenbahn 
erhalten muss. Nur deshalb bleibt die Infrastruktur in 100-prozentigem Staatsbe-
sitz, nur deshalb ist der Anteil privaten Kapitals auf ein knappes Viertel be-
schränkt. 

Mehr aktive Einflussmöglichkeiten bei Grundsatzentscheidungen zum Fernver-
kehrsangebot und die unmittelbare Einflussnahme im Bereich Infrastruktur (Nut-
zungsentgelte, Unterhaltung, Investitionen) sind dringend erforderlich. Dafür 
muss der Bund geeignete Instrumente einsetzen. 

 

Forderung 2: 

Der Staat muss Mindestvorgaben für den Fernverkehr machen. 

Der Eisenbahn-Fernverkehr in Deutschland ist im Abwärtstrend. Waren zu Beginn 
der Mehdorn-Ära rund 140 Mio. Fahrgäste im Jahr mit den Fernzügen der DB AG 
unterwegs, sind es nunmehr nur noch rund 120 Mio. Fahrgäste. Einzelne Regio-
nen Deutschlands und viele Großstädte sind schon jetzt nicht mehr mit dem DB-
Fernverkehr erreichbar.  
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Dieser Konzentrationsprozess wird sich mit der teilprivatisierten Bahn weiter ver-
stärken. Für 2009 sind bereits weitere Streichungen von Intercity-Halten bekannt 
geworden. Um diesen Prozess zu stoppen, muss der Staat Mindestvorgaben an 
das Fernverkehrsnetz stellen. Das Beispiel anderer Länder zeigt, dass staatliche 
Mindestvorgaben und unternehmerisch geführter Bahnbetrieb kein Widerspruch 
sind.  

 

Forderung 3: 

Eine starke Behörde muss Trassen- und Stationspreis e wirksam regulieren. 

Die einseitig von der DB festgesetzten Trassenpreise werden weiterhin überpro-
portional steigen. Der DB-Konzern kann diese Preissteigerung intern kompensie-
ren, für Wettbewerber und Besteller im Nahverkehr wird diese Steigerung voll 
kostenwirksam. Die Kontrolle durch die Bundesnetzagentur ist derzeit nahezu 
wirkungslos, da die gesetzlichen Grundlagen nicht ausreichend sind. Ähnliches 
gilt für die Stationspreise. 

Wir brauchen eine Regulierungsbehörde mit starken Befugnissen. Eine Anpas-
sung der Gesetze war ursprünglich von der Bundesregierung im Privatisierungs-
prozess vorgesehen, wird nun aber nicht mehr verfolgt. Dies muss dringend 
nachgeholt werden. 

 

Forderung 4: 

Kapazität und Qualität des Netzes müssen erhalten u nd ausgebaut werden. 

Das Geld fürs Netz ist knapp. 2,5 Mrd. oder vielleicht sogar weniger stehen für 
über 30.000 km Streckennetz zur Verfügung. Es ist nötig, in der Leistungs- und 
Finanzierungsvereinbarung Anreize für mehr Effizienz zu setzen.  

Die bisherigen Entwürfe setzen hier falsche Anreize. Der DB-Konzern wird die 
Möglichkeit erhalten, sich in der Instandhaltung auf das Kernnetz zu konzentrie-
ren. Mehr noch: er darf sogar fünf Prozent des Streckennetzes stilllegen, ohne 
dass er einen Cent weniger erhält. Notwendig ist der Abschluss einer Leistungs- 
und Finanzierungsvereinbarung (LuFV) zwischen dem Bund und der DB AG, die 
klare strecken- oder teilnetzbezogene Qualitätsvorgaben ohne Schlupflöcher 
enthält. 

Mehr Kapazität auf der Schiene ist eine der großen verkehrspolitischen Heraus-
forderungen in der Zukunft. Seit Jahren verringert die DB Netz AG die Kapazität 
im Eisenbahnnetz. Selbst auf Magistralen - wie jüngst auf der Strecke Nürnberg – 
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Würzburg - werden bei Modernisierungsmaßnahmen Überholgleise und damit 
Kapazitäten entfernt. 

Die Vorgaben für mehr Kapazität muss der Bund machen. Auch beim Straßen-
netz bestimmt der Bund und nicht die Speditionen, wie viele Fahrstreifen eine 
Autobahn erhält. Anreize fehlen bisher völlig. Auch diese müssen in die LuFV 
aufgenommen werden. 

 

Forderung 5: 

Die Qualität der Bahnstationen muss erhalten und au sgebaut werden. 

Die Ausstattung von Bahnhöfen und das Informationsangebot sind der Infrastruk-
tur zugeordnet. Ob ein Bahnsteig ein Dach oder eine Sitzbank hat, ob die Rei-
senden über Zugverspätungen informiert werden, ob auf dem Bahnsteig Service-
personal vorhanden ist – all das entscheidet auch bei Stationen, an denen nur 
Züge von Wettbewerbsbahnen halten, allein der DB-Konzern.  

Seit etwa 2004 ist ein bisher beispielsloser Konzentrationsprozess zu verzeich-
nen. Die Großstadtbahnhöfe werden künftig mit Hilfe von Investoren zu moder-
nen Toren der Eisenbahn mit allem Komfort. Viele Haltepunkte auf dem flachen 
Land und selbst die Bahnhöfe von Mittelstädten werden häufig vernachlässigt. 
Nach den geltenden Ausrüstungsstandards der DB ist ein typischer Dorfbahnhof 
schlechter ausgerüstet als eine durchschnittliche Bushaltestelle – ohne Sitzbank 
und Wetterschutz. 

Aufgrund dieser Entwicklung muss der Bund auch Vorgaben zur Qualität der 
Bahnhöfe machen. 

 

Forderung 6: 

Der Konzern DB AG muss personell entflochten werden . 

Niemand kann Diener zweier Herren sein. In diese Zwickmühle gerät aber Hart-
mut Mehdorn in seiner Personalunion als Vorstand der DB-
Transportgesellschaften und der DB-Holding. In der einen Rolle ist er ausschließ-
lich wirtschaftlichen Interessen verpflichtet, in der anderen Rolle muss er auch 
den staatlichen Gewährleistungsauftrag umsetzen. Gleiches gilt für den Finanz-
vorstand. 

Es ist daher erforderlich, sofort eine getrennte Besetzung dieser beiden Posten 
vorzunehmen. 
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Fazit 

Die politische Debatte der vergangenen Monate hat zu Recht dazu geführt, dass 
das ursprüngliche Eigentumssicherungsmodell verworfen wurde. Stattdessen 
bietet das Holdingmodell grundsätzlich eine Struktur, die dem Staat die notwen-
digen und gebotenen Einflussmöglichkeiten belässt. 

In der momentanen Ausgestaltung des Holdingmodells werden die politischen 
Vorgaben jedoch faktisch noch nicht umgesetzt. Das Modell ist an vielen Stellen 
der parlamentarischen Kontrolle entzogen worden. Die Rolle des Staates ist im 
gesamten Modell entschieden zu defensiv ausgelegt, um die Daseinsvorsorge zu 
gewährleisten. 

Aus Sicht der Aufgabenträger für den Schienenpersonennahverkehr ist es drin-
gend notwendig, diese Fehlentwicklung zu korrigieren. Noch ist dies möglich. Das 
Holding-Modell muss „nur“ so umgesetzt werden, wie es ursprünglich angedacht 
war: mit gesetzlichen Vorgaben, soliden Verträgen zwischen Bund und Bahn 
sowie mit einer Unternehmensführung, die frei von strukturellen Interessenskon-
flikten ist. 

Wir stehen daher in Deutschland am Beginn, nicht am Ende des Projektes Bahn-
privatisierung. 

 


